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STEUERN

besteuerung deflationierte Größen zugrunde gelegt 
wurden (Tabelle 4). Die volkswirtschaftliche Steuer
quote liegt beispielsweise bei einer Inflationsrate 
von 5 %  und einer Inflationsdauer von 8 Perioden 
nur um 0,9 Prozentpunkte höher als bei inflations- 
freiem Wachstum, während diese Differenz bei 
Gültigkeit des nominalorientierten Steuertarifs 
immerhin 3,7 Prozentpunkte betrug. Ähnliches g ilt 
auch für die Struktur des Steueraufkommens (Ta
belle 5), die bei Anwendung des Reformtarifs 
durch die Inflation weit weniger verzerrt wird als 
bei einer nominalorientierten Besteuerung. Das 
Ausmaß an Streitigkeiten, die sich dadurch etwa 
in Fragen des Finanzausgleichs vermeiden lassen, 
kann hier nur angedeutet werden.

Inflation und Steuersystem

Auch wenn in den vorangegangenen Ausführun
gen ganz unterschiedliche Gesichtspunkte aufge

taucht sind, die für eine Einführung des Real 
prinzips in die Lohn- und Einkommensbesteueruni 
sprechen, kann sich die Diskussion notwendige 
Veränderungen des Steuerrechts bei Inflatioi 
dennoch nicht auf diese eine Maßnahme beschrän 
ken. Die Verschiedenartigkeit der Motivationer 
aus denen heraus eine Revision der Steuergesetz 
gebung in Angriff genommen werden kann - 
genannt wurden ordnungspolitische, finanzwirl 
schaftliche, steuertheoretische und stabilisierungs 
politische Gründe —, macht es erforderlich, da 
das Steuersystem als Ganzes im Licht der Infla 
tionserfahrung überprüft wird. Voraussetzung da 
für ist aber eine sorgfältige theoretische und em 
pirische Analyse der vielfältigen Beziehungen zwi 
sehen Inflation und Besteuerung, die über die bis 
her dominierenden Fragestellungen und Lösungs 
methoden h inausgehtu ).

14) Einen A nsatz dazu findet man bei G . H a h n  : Inflation un 
Steueraufkom m en, a. a . O ., S. 67 ff.

Gewerbesteuer—Volkswirtschaftliche Ver
schwendung und regionale Fehlentwicklunger
Folkwin Wolf, Wiesbaden

Im Steuerstreit der vergangenen Monate spielte auch die Gewerbesteuer wieder eine Rolle, dere 
stufenweiser Abbau vom Sachverständigenrat in seinem letzten Herbstgutachten gefordert wurd< 
Warum gestaltet sich die Abschaffung der vieldiskutierten und einem modernen Steuersystem nicl 
mehr adäquaten Gewerbesteuer so schwierig?

In der bisherigen Diskussion ste llt sich die Ge
werbesteuer als völlig antiquiert und als ein 

finanzhistorisches Relikt dar. Sie ist den W irt
schaftlern lästig, den Wirtschaftswissenschaftlern 
mehr als suspekt, International kaum gebräuch
lich, von Politikern umstritten, fü r die Gemeinden 
der letzte Hoffnungsschimmer und fiskalisch 
höchst ergiebig.

Folkwin Wolf, 36, Dipl.-Volkswirt, war Leiter 
der Abteilung Wirtschafts- und Regionalfor
schung der Hessischen Landesentwicklungs
und Treuhand GmbH. S e it 1975 ist er Refe
rent in der Hessischen Staatskanzlei — Ab
teilung Landesentwicklung — und Lehr
beauftragter an der Universität Marburg.
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Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweite 
Weltkrieg und insbesondere die industrielle E) 
pansion der sechziger Jahre haben dazu geführ 
daß das finanzhistorische Relikt Gewerbesteue 
system in zunehmendem Maße negative Folge 
zeitigte, die in der bisherigen öffentlichen Disku: 
sion nur zum Teil beachtet werden. Im Vorde 
grund wissenschaftlicher und politischer Auseir 
andersetzungen, Argumentationen und Abhanc 
lungen ’ ) stehen primär steuersystematische sowi 
wirtschafts- und finanzpolitische Mängel und Ur 
gereimtheiten wie: Verstoß gegen das Leistungs

' )  V g l. z. B. Gutachten der S teuerreform kom m ission 1971, i 
Schriftenreihe des Bundesm inisters d er F inanzen , Heft 17; Kai 
B räu er-Institu t des Bundes d er S teuerzah ler: Z u r Reform d 
G em eindesteuern , W iesbaden 1975; Jahresgutachten 1976/77 d< 
Sachverständigenrates zur Begutachtung d er gesamtwirtschal 
liehen Entw icklung, Bundestags-Drucksache 7/5902 vom 25.1 
1976, Z iffe r 353 ff.
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fähigkeitsprinzip, Mehrfachbelastung von betrieb
lichen Erträgen und Vermögen, Konjunktur
empfindlichkeit und damit Begünstigung prozy
klischer Haushaltspolitik der Gemeinden, regio
nale Ungerechtigkeiten aufgrund der Steuerkraft
unterschiede zwischen den Gemeinden, Beein
trächtigung der kommunalen W illensbildung und 
andere mehr. Nur sporadisch wird darauf hin
gewiesen, daß das bisherige Gewerbesteuer
system raumordnungspolitisch wie betriebswirt
schaftlich falsche Standortentscheidungen, einen 
Anstieg öffentlicher Folgekosten und eine insge
samt unvertretbare Verschwendung volksw irt
schaftlicher Ressourcen mit sich b rin g t2).

Belastende Hypothek

Die ökonomischen, ökologischen, regionalen, 
siedlungsstrukturellen und städtebaulichen Ent
wicklungen, wie sie sich in den letzten ca. 15 Jah
ren vollzogen, haben zu Mißständen, Fehlentwick
lungen und einer auf Jahrzehnte hinaus die 
deutsche Volkswirtschaft belastenden Hypothek 
geführt, deren Ursachen sowohl direkt als auch 
indirekt zu einem beträchtlichen Teil — und in 
Einzelfällen ausschließlich -  auf das Gewerbe
steuersystem zurückzuführen sein dürften.

Besonders negativ hat sich das Gewerbesteuer
system im Hinblick auf das regionale Gefälle zwi
schen wirtschaftsschwachen und -starken Regionen 
und im Hinblick auf siedlungsstrukturelle sowie 
städtebauliche Entwicklungen und Situationen 
ausgewirkt. Das Gewerbesteuersystem erweist 
sich nach wie vor als eines der wesentlichsten 
Hemmnisse und als konterkarierende Kraft bei 
der Durchsetzung regional-, raumordnungs- und 
städtebaupolitischer Zielvorstellungen.

Bis zur Gemeindefinanzreform des Jahres 1969 
war die Gewerbesteuer die wichtigste Steuer
quelle der Kommunen; der Anteil der Gewerbe
steuer einschließlich der Lohnsummensteuer an 
allen kommunalen Steuereinnahmen lag vor Durch
führung des Finanzreformgesetzes bei rd. 80 %. 
Die extreme Gewerbesteuerabhängigkeit der Ge
meinden, die relativ hohe Aufkommenselastizität 
der Gewerbesteuer im Vergleich zu den übrigen 
Gemeindesteuern3) sowie die Vielzahl von Be
triebsgründungen und -Verlagerungen, insbeson
dere in den sechziger Jahren, veranlaßte die Kom
munen, ihren steigenden Finanzbedarf dadurch zu 
decken, daß sie sich verstärkt um die Ansiedlung 
von Betrieben bemühten.

Kumulierende Agglomerationskosten

Die bereits ohnehin vorhandene Standortattrak
tivität der Verdichtungsgebiete und deren -  durch 
die hohen Gewerbesteuereinnahmen bedingten —

größeren Möglichkeiten, selbst aktiv Wirtschafts
förderung in direkter oder indirekter Form zu 
betre iben4), führte zu einer verstärkten Konzen
tration der wirtschaftlichen Entwicklung in den 
Verdichtungsgebieten. Deren Kernzonen müssen 
in steigendem Umfang Aufgaben finanzieren, die 
ausschließlich aus der gestiegenen ökonomischen 
Bedeutung resultieren (z. B. Bereitstellung von In
frastruktureinrichtungen nicht nur fü r die Bewohner 
der Kernstädte, sondern auch für das Umland; 
überproportional steigende, zum Teil sprungfixe 
Kosten im Bereich des-Verkehrs, der Ver- und 
Entsorgung, des Gesundheits- und des Schul
wesens). Diese Agglomerationskosten, die nicht 
den Verursachern angelastet werden (und zum 
Teil auch nicht zurechenbar sind), haben zu einer 
so großen finanziellen Belastung geführt, daß die 
Großstädte mangels anderweitiger bedeutender 
eigener Steuer- bzw. Einnahmequellen nach wie 
vor Gewerbeansiedlungspolitik betreiben, obwohl 
sie zum Teil wissen, welche Gefahren — insbeson
dere städtebaulicher und umweltpolitischer Natur — 
damit verbunden sind. Je forcierter sie Gewerbe
ansiedlungspolitik betreiben, um so größer wer
den ihre — ballungsbedingten — Probleme. Diese 
wiederum versuchen sie bei dem gegenwärtigen 
Steuer- und Finanzverteilungssystem dadurch zu 
bewältigen, daß sie steuerkräftige Betriebe an
zuziehen versuchen. Eine solche Politik bedeutet 
volkswirtschaftlich aufgrund der sich kumulieren
den Agglomerationskosten eine Vergeudung.

Die aus finanziellen Zwängen resultierende Ge
werbeansiedlungspolitik (und in deren Gefolge 
unter anderem die Verkehrspolitik) der Großstädte 
hat zum Teil zu städtebaulich chaotischen Zustän
den, zu einer inhumanen und städtezerstören
den Entwicklung geführt und zu einer Vertreibung 
der Bewohner aus intakten Wohnquartieren. Die 
spekulative und Wohnfunktionen zerstörende Po
litik  sowohl von Privaten (Bau- und Bodenspeku
lanten, Gewinnspekulanten) als auch Kommunen 
(Gewerbesteuer-„Spekulanten“ ) hat zur Folge, 
daß erhebliche Mittel sowohl zur infrastrukturellen 
Versorgung der ins Umland Abgewanderten auf
gebracht werden müssen als auch zur Sanierung 
der zum Teil funktionsunfähig gewordenen inner
städtischen Gebiete. Die Folge: Die Lebensquali
tät der Großstädte (insbesondere Wohnumwelt) 
sinkt weiterhin. Großstädte verlieren durch die 
Verschlechterung der Sozialstruktur gerade jene 
Einwohner an das Umland, die auch aus steuer-

2) V g l. z . B. Em pfehlungen des B eirates für Raum ordnung beim  
B u ndesm inister des Innern, Bonn 1968.

3) Vgl. Hanns K a r r e n b e r g :  Z u r Entwicklung d er Finanz
situation d er G em einden seit d er kom m unalen Finanzreform  von 
1969, in: M itte ilungen des Rheinisch-W estfälischen Instituts für 
W irtschaftsforschung, Heft 4, Essen 1974, S. 218 f.

4) V g l. W olfgang-H ans M ü l l e r :  Inhaltliche und form ale  O rg a
nisation kom m unaler W irtschaftsförderung, in: Archiv für Komm u
nalwissenschaften, II. H a lb jahresband 1976, S. 185 ff.
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politischen Gesichtspunkten (Einnahmen aus dem 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) für die 
Kommunen wichtig sind. Für die Großstädte bleibt 
dann die — finanziell undankbare — Aufgabe, 
qualifizierte Einrichtungen für die ins Umland ab
gewanderte, aber in die Großstädte pendelnde 
Bevölkerung bereitzustellen5).

Gesamtwirtschaftliche Verschwendung

Der ökonomische Sog der Ballungsgebiete — her
vorgerufen primär durch die traditionelle Standort
attraktivität und die kommunale Gewerbeansied- 
lungspolitik und gestützt durch die Tatsache, daß 
die aus dem Verdichtungsprozeß resultierenden 
Agglomerationskosten als soziale Zusatzkosten 
nicht von den Betrieben, sondern von der öffent
lichen Hand finanziert werden — führte und führt 
auch weiterhin zu einem Auseinanderklaffen der 
regionalen Entwicklung, zu Bevölkerungsabwan
derungen aus den strukturschwachen, durch über
durchschnittliche Arbeitslosenquoten charakteri
sierten Räumen und damit in diesen Gebieten 
zu einem Entzug an Entwicklungspotential. Da
durch werden die — mit einem erheblichen staat
lichen Aufwand sowohl in der Vergangenheit als 
auch zukünftig finanzierten — infrastrukturellen 
Kapazitäten (insbesondere im sozialen und kultu
rellen Bereich) nicht mehr ausgelastet, während 
in den Randzonen der Ballungsgebiete zusätzliche 
Kapazitäten geschaffen werden müssen. Es liegt 
auf der Hand, daß solche Prozesse gesamtwirt
schaftlich eine Verschwendung darstellen.

Immense kommunale Vorleistungen

Eine weitere, erhebliche Verschwendung volks
wirtschaftlicher Ressourcen aufgrund des beste
henden Gewerbesteuersystems ergibt sich insbe
sondere auch dadurch, daß zur Industrieansied- 
lung unter langfristigen Standortaspekten völlig 
ungeeignete Gemeinden in der Hoffnung, daß 
sich ein Interessent finden läßt, immense Vorlei
stungen fü r die Erschließung, Wirtschaftswerbung 
und ähnliches erbringen. Die Vielzahl betrieblicher 
„Ruinen“ bzw. ehemals betrieblich genutzter 
Grundstücke, die aus Standortgründen unverwert
bar sind, bringen die Kommunalpolitiker nicht da
von ab, ihr Glück stets aufs neue zu versuchen. 
Der Kampf der Kommunen um die Gunst der Be
triebe geht soweit, daß z. B. Industriegelände ver
schenkt, nahezu kostenlos erschlossen (sogar 
unter Mitfinanzierung von Gleisanschlüssen), Ge
werbesteuer „gestundet“ , langfristige Darlehen zu 
extrem niedrigen Zinsen gewährt, auf zustehende 
Erbpachtzinsen für städtische Grundstücke ver
zichtet, ständig bauleitplanerische Ausnahme

5) V g l. Hans K o s c h n i c k :  Fünf vor Zw ölf in unseren S täd
ten!, in: D ie  dem okratische G em einde, Heft 1/77, S. 10 ff.

genehmigungen und Befreiungen erteilt, riskante 
Grundstücksverträge geschlossen, Bürgschaften 
bereitgestellt und andere Vergünstigungen ge
währt werden.

Zieht man die vorgenannten Fakten in Betracht, 
so ist festzustellen, daß die Gewerbesteuer in 
nicht unerheblichem Umfang gesenkt werden 
könnte, wenn sie nicht mehr den Kommunen zu
gute käme. Diese stehen dann nämlich nicht mehr 
unter dem (finanziellen) Zwang des Gewerbe- 
ansiedlungserfolges und können darauf verzich
ten, weiterhin öffentliche Mittel volkswirtschaftlich 
ineffizient einzusetzen.

Aufgrund des Finanzreformgesetzes vom 12.5.1969 
bzw. des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 
8. 9. 1969 trat zwar eine veränderte Situation im 
Hinblick auf die kommunalen Steuereinnahmen 
insofern ein, als die Gewerbesteuerumlage ein
geführt wurde (diese lag z. B. 1975 in Hessen bei 
35 %  des Gewerbesteueraufkommens) und der 
Gewerbesteuerausgleich zwischen Wohn- und Be
triebsgemeinde entfiel. Dennoch ist die Gewerbe
steuer als kommunale Steuereinnahmequelle nach 
wie vor attraktiv, und die Äußerungen kommu
naler Stellen in der Öffentlichkeit und in Verhand
lungen mit staatlichen Stellen belegen deutlich, 
daß die Gewerbeansiedlungspolitik aus steuer
lichen Gründen immer noch einen hohen Stellen
wert einnimmt -  auch z. B. aus dem Grund einer 
durch die Gewerbesteuerumlage sowie durch Er
höhung der Freibeträge reduzierten Gewerbe
steuereinnahme: Dabei hat vor allem in Verdich
tungsgebieten und Großstadtregionen mit unter
durchschnittlichen Arbeitslosenquoten das Ge
werbesteuerargument eindeutig höhere Priorität

Kommunale Steuereinnahmestrukturen 
(Hessen, 1975)

(in % )

K reisfreie
S tädte

Kreis
angehörige
G em einden

Gemeinden
insgesamt

A nteil der G ew erbesteuer  
(netto) an gesam ten  
Steuereinnahm en 39,6 30,8 35,0
A nteil der Lohnsum m en
steuer an gesam ten  
Steuereinnahm en 16,8 5,7 11,1
Anteil G ew erbe - und Lohn
sum m ensteuer an gesam 
ten S teuereinnahm en 56,4 36,5 46,1
A nteil des G em eindeanteils  
aus d er E inkom m ensteuer an 
gesam ten Steuereinnahm en 29,0 51,0 40,4
G ew erbesteuerum lage  
in %  des G ew erbe
steueraufkom m ens 32,1 38,4 35,1

A nteil der kom m unalen  
Steuereinnahm en an den  
kom m unalen R ein-E innahm en 41,0 34,4 37,4

Q u e l l e :  Statistische Berichte des Hessischen Statistischer 
Landesam tes, L 11 2 — j/75.
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im Hinblick auf die Ansiedlungspolitik als zum 
Beispiel in Regionen m it hohen Arbeitslosen
quoten.

Bedeutung der Gewerbesteuer

Einige Zahlen von 1975 für Hessen belegen, wie 
regional unterschiedlich die Bedeutung der Ge
werbesteuer ist, gemessen an ihrem Anteil an 
den gesamten kommunalen Steuereinnahmen (vgl. 
Tabelle). In den kreisfreien Städten betrug der 
Anteil der Gewerbe- und Lohnsummensteuer an 
den gesamten Steuereinnahmen 56%  (Anteil aus 
Einkommensteuer dagegen nur 29 % ), in den kreis
angehörigen Gemeinden dagegen nur rd. 36 %  (An
teil aus Einkommensteuer: 51 %). Entsprechend sind 
auch die kommunalen Argumente: Gewerbestarke 
Gemeinden weisen darauf hin, daß die Gewerbe
steuer als Hauptsteuerquelle beibehalten oder 
ausgebaut werden muß, um den finanziellen Be
lastungen weiterhin gewachsen zu sein; w irt
schaftsschwache Gemeinden hingegen argumen
tieren, daß die Einnahmen aus der Einkommen
steuer so gering sind, daß der — ohnehin nied
rige -  Gewerbesteueranteil an den gesamten 
Steuereinnahmen erhöht werden muß. Sowohl die 
eine als auch die andere Argumentation läuft dar
auf hinaus, weiterhin Gewerbeansiedlungspolitik 
zu betreiben. Zu berücksichtigen ist auch die Tat
sache, daß der Anteil der kommunalen Steuer
einnahmen an den gesamten kommunalen Ein
nahmen nur etwas mehr als ein Drittel beträgt 
und die Möglichkeit einer nachhaltigen und kurz
fristigen (sprunghaften) Erhöhung der Steuer
einnahmen sich nur aus der Ansiedlung gewerbe
steuerträchtiger Betriebe ergibt.

Angesichts der Gewerbesteuerumlage und der 
Erhöhung der Gewerbesteuerfreibeträge wird sei
tens der kreisangehörigen Gemeinden zuweilen 
argumentiert, daß in der Diskussion um die Ge
werbesteuerreform die Gewerbesteuer „uninter
essant“ und daher nicht abschaffungswürdig sei, 
weil von dem Gewerbesteueraufkommen ohnehin 
nicht viel mehr übrig bliebe, zumal ja  — nach den 
jeweiligen Finanzausgleichsgesetzen — Kreisum
lagen abzuführen sind und damit die Gewerbe
steuereinnahmen aufgezehrt würden. Dabei ist 
jedoch zu beachten, daß Grundlage der Kreis
umlage unter anderem die Steuerkraftmeßzahlen 
und Gemeindeschlüsselzuweisungen sind; man 
könnte ebenso gut oder ebenso falsch behaupten, 
daß der Gemeindeanteil aus der Einkommen
steuer für die Finanzierung der Kreisumlage auf
gezehrt würde.

Regionale Steuereinnahmedisparitäten

Die durch wirtschaftsstrukturelle Verschiebungen 
(tendenzieller Rückgang im produzierenden Ge

werbe, anteilsmäßige Zunahme des Tertiärsektors) 
ohnehin zu erwartende und prognostizierte Zu
nahme des regionalen Gefälles der wirtschaft
lichen und bevölkerungsmäßigen Entw icklung6) 
wird sich auch infolge des gegenwärtigen Steuer- 
und Finanzausgleichssystems verschärfen: Gerade 
der Tertiärbereich präferiert aufgrund seiner spe
zifischen räumlichen Absatzbedingungen Regionen 
mit hoher Wirtschafts- und Bevölkerungsdichte. 
Schon aus gewerbesteuerpolitischen Gründen wer
den die Ballungsgebiete dieser Entwicklung mit 
ihrer zum Teil exzessiven Bodennutzung nicht ge
gensteuern, um zahlungskräftige Gewerbebetriebe 
zu bekommen, während den ohnehin schon w irt- 
schafts- und steuerschwachen Regionen Entwick
lungspotential vorenthalten oder entzogen wird. 
Daran können auch Maßnahmen der Wirtschafts
förderung kaum etwas ändern7), zumal diese 
ohnehin primär auf das produzierende Gewerbe 
ausgerichtet sind.

6) Vgl. Bundesraum ordnungsprogram m , Bundestags-Drucksache  
7/3584 vom 30. 4. 1975.

7) Vg l. Folkw in W o l f :  E ffizienz und Erfo lgskontro lle d er reg io
nalen W irtschaftsförderung. H erausgeber: Hessische Landesent- 
w icklungs- und Treuhandgesellschaft, W iesbaden 1974, insbes. 
S. 195 ff.

Beiträge zur Struktur- und Konjunkturforschung
H erausgeber: Prof. Dr. Paul K lem m er

Struktur- und Konjunkturanalyse im wesentlichen aufgrund  
em pirischer Untersuchungen w erden in d ieser Reihe m ite in 
ander verbunden, w as auf den ersten Blick überraschend e r
scheinen m ag; d ie  h ier vorgeste llte  Schriftenreihe w ird jedoch 
aufzeigen, daß kon junkturelle  und strukturelle Problem e eng 
m iteinander verknüpft sind, und daher nur befried igend ge-, 
löst w erden können, wenn beide Te ilaspekte  g le ichzeitig  be
rücksichtigt w erden.

Band 1: Paul K lem m er und D ie ter Kräm er, unter M itarbe it 
von Hans-Friedrich Eckey und Bernd Knop: R egionale  
A rbeitsm ärkte. Ein Abgrenzungsvorschlag für d ie  
B undesrepublik Deutschland.

1975, 282 Se iten , photomech. kart. DM 39,80

Band 2: G ert Bosch: Die Landwirtschaft und ihr Beitrag zum  
Umweltschutz.

1975, II und 255 Se iten , photom ech. kart. DM  34,80

Band 3: Bernd Knop: Verkehr und reg ionaler Entw icklungs
stand.

1976, IX und 299 Seiten, photom ech. kart. DM 34,80

Band 4: K laus-D ieter S teln fels: V ersorgungsorientierte Infra- 
strukturpolitik .

1977, V und 261 Seiten, kart. DM 34,80

Studienverlag Dr. N. Brockmeyer 
Querenburger Höhe 281 * 4630 Bochum
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Langfristig dürfte sich die Situation ergeben, daß 
die Gemeinden in den strukturschwachen Gebie
ten nicht so sehr unter Gewerbesteueraspekten 
Betriebe anzusiedeln versuchen, sondern primär 
unter dem Aspekt der Arbeitsplatzschaffung zur 
Verminderung hoher Arbeitslosenquoten, die zu
künftig aus strukturellen Gründen vermutlich noch 
mehr von den Bundesdurchschnittswerten abwei
chen dürften, und zur Verhinderung weiterer Ab
wanderungen. In den wirtschaftsstarken Ballungs
gebieten hingegen, die nach wie vor von Betriebs- 
ansiedlungen p ro fitie ren8) und Zuwanderungen 
aufweisen, werden angesichts unterdurchschnitt
licher Arbeitslosenquoten die finanziellen — also 
gewerbesteuerlichen — Überlegungen das domi
nierende Kriterium fü r Gewerbeansiedlungsmaß- 
nahmen sein. Die regional unterschiedliche Wirt- 
schafts- und Bevölkerungsentwicklung führt dann 
langfristig auch zu größeren regionalen Steuer
einnahmedisparitäten. Eindeutige „Gewinner“ des 
Konkurrenzkampfes um Gewerbe und Einwohner — 
und somit auch um kommunale Steuereinnah
men — dürften in Anbetracht eines gesamtwirt
schaftlich stagnierenden oder gar schrumpfenden 
Arbeitsplatzangebotes insbesondere die Rand
gemeinden der Ballungskerne sein, während die — 
auch z. B. wegen ihres Anteils an Zweigbetrieben 
bei der Steuerzerlegung benachteiligten — wirt- 
schafts- und somit steuerschwachen Regionen 
noch weiter ins Hintertreffen geraten.

Reformüberlegungen

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung betrachtet die 
Abschaffung der — einem modernen Steuersystem 
nicht adäquaten — Gewerbesteuer als eine „säku
lare“ Aufgabe9). Der Grund für eine nur lang
fristig zu erwartende Beseitigung liegt unter ande
rem in der enormen fiskalischen Ergiebigkeit und 
in der Schwierigkeit, einen entsprechenden Aus
gleich zu finden.

Wenn schon — aus welchen Gründen auch immer — 
eine Abschaffung der Gewerbesteuer zunächst 
nicht in Betracht kommen dürfte, sollten die 
Kommunen zumindest von der Gewerbeertrag
steuer unabhängig gemacht werden. Der vollstän
dige Entzug des Aufkommens aus der Gewerbe
steuer würde ohne Ausgleichsmaßnahmen natür
lich zu einer — regional und kommunal unter

8) Nach e iner Dokum entation der Industrie- und H andelskam m er 
Frankfurt am M ain lag der Nettozuwachs an Industrie- und Han
delsbetrieben im Kam m erbezirk Frankfurt in den Jahren 1971 
bis 1975 um ein Dritte! höher als in den Jahren 1962 bis 1970! 
„Dieses Ergebnis spricht für e ine  unverändert hohe A ttraktivität 
des Standorts Frankfurt“ (M itte ilu ngen  der IH K  Frankfurt am M ain  
vom 15. 12. 1976, S. 713).

9) Vgl. Jahresgutachten 1976/77, a. a. O ., Z iffe r 350. Leider be
handelt das Jahresgutachten dieses Problem  relativ oberfläch
lich. So w ird z. B. nicht e inm al nach den Komponenten der G e
w erbesteuer d ifferenziert.

schiedlichen — Verringerung des Gemeindefinanz
volumens führen. Ein tendenzieller — und die 
gravierenden Pro-Kopf-Unterschiede nivellieren
der — Ausgleich könnte dadurch erfolgen, daß die 
Gemeinden stärker an der Einkommensteuer und 
Umsatzsteuer beteiligt werden 10). Falls statt der 
vollständigen Eliminierung der Gewerbeertrag
steuer aus dem Steuersystem nur eine Verlage
rung der Gewerbesteuer auf Bund und/oder Land 
erfolgt, ist auch eine Sockelbeteiligung der Kom
munen am Gewerbesteueraufkommen denkbar, 
Falls die Gewerbeertragsteuer ganz entfällt, käme 
für die Gemeinden eine modifizierte Gewerbe- 
kapital- und Lohnsummensteuer in Betracht, aller
dings mit einem erheblich geringeren Aufkommen 
als es die Gewerbesteuer bisher insgesamt bringl 
(entsprechend dem Äquivalenzprinzip) ” ).

Der Wegfall der Gewerbesteuer wird zukünftig 
zahlreiche Gemeinden veranlassen, sich um keine 
neuen Industrieansiedlungen mehr zu bemühen 
Gerade dieser Effekt ist jedoch eine Chance unc 
geeigneter Ansatzpunkt für die Durchsetzung opti
maler raumordnerischer Konzeptionen, für die 
Entlastung von Ballungsgebieten und eine Stär
kung strukturschwacher Gebiete in entwicklungs
fähigen Schwerpunktgemeinden. Durch staatliche 
Beihilfen zur Schaffung und zum Ausbau zentralei 
Infrastruktureinrichtungen (einschließlich Gelände- 
beschaffung und -erschließung) in gewerblicher 
Entwicklungsschwerpunkten sowie durch derer 
Berücksichtigung im Rahmen des vertikalen Fi 
nanzausgleichs (z. B. durch besondere Ergän
zungsansätze in Finanzausgleichsgesetzen) kanr 
sichergestellt werden, daß die durch den Abzuc 
der Gewerbeertragsteuer hervorgerufenen finan 
ziellen Nachteile vollständig aufgewogen werden 
Diese Lösung bietet den Vorteil, daß eine an re
gionalen und sachlichen Prioritäten ausgerichtete 
Entwicklungs- und Strukturpolitik erfolgen kann 
die nicht aus gemeindefinanzwirtschaftlichen Grün 
den konterkariert wird.

Eine Umstellung des Steuersystems (Entzug dei 
Gewerbeertragsteuer, Beteiligung am Einkommen 
und Umsatzsteueraufkommen) bringt für die Ge 
meinden insgesamt keine finanzwirtschaftlicher 
Einbußen, weil ja lediglich eine — unregelmäßig 
fließende, stark konjunktur- und wirtschaftsstruk- 
turabhängige — Steuerquelle durch andere, relativ 
stetig fließende ersetzt w ird. Es müssen jedoci" 
entwicklungsfähige Schwerpunkte durch Finanz 
ausgleichs- und Infrastrukturzuschuß-Regeiunger 
in die Lage versetzt werden, die ihnen raum- 
ordnungspoiitisch zugedachten Funktionen erfül 
len zu können.

10) V g l. Gutachten d er S teuerreform kom m ission 1971, a. a. 0 . 
S. 739 f.
11) Vg l. Gutachten der S teuerreform kom m ission 1971, a. a. 0 . 
S. 742.
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